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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des  
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014  
(GV. NRW. S. 547) hat die Universität Duisburg-Essen fol-
gende Ordnung erlassen: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Zugangsberechtigung 

(1) Diese Bachelorprüfungsordnung regelt den Zugang, 
den Studienverlauf und den Abschluss des Studiums für 
den Zwei-Fach-Bachelorstudiengang an der Universität 
Duisburg-Essen im Studienfach "Kommunikationswissen-
schaft". Das Studienfach Kommunikationswissenschaft ist 
im Zwei-Fach-Bachelorstudiengang an der Universität Du-
isburg-Essen mit allen anderen Studienfächern in den 
Zwei-Fach-Bachelorstudiengängen der Fakultät für Geis-
teswissenschaften kombinierbar, ebenso mit geisteswis-
senschaftlichen Studienfächern in den Zwei-Fach-Ba-
chelorstudiengängen der Universitätsallianz Ruhr.1 

Im Vollzeitstudium kann das Studienfach "Kommunikati-
onswissenschaft" auch mit dem Studienfach „Musikwissen-
schaft“ an der Folkwang Universität der Künste kombiniert 
werden. Darüber hinausgehende Fächerkombinationen 
müssen begründet werden und bedürfen der Zustimmung 
durch die beteiligten Prüfungsausschüsse. Die Regelun-
gen gelten gleichermaßen für den Vollzeitstudiengang und 
den Teilzeitstudiengang. Spezifische Regelungen für den 
Teilzeitstudiengang zur Regelstudienzeit, zu Prüfungen 
und zum Studienverlauf werden bei den einschlägigen Pa-
ragraphen ausgewiesen. 

(2) Die Qualifikation für das Studium im Zwei-Fach-Ba-
chelorstudiengang im Studienfach "Kommunikationswis-
senschaft" wird durch das Zeugnis der Hochschulreife (all-
gemeine Hochschulreife oder fachgebundene Hochschul-
reife) oder ein durch Rechtsvorschrift oder ein von der zu-
ständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes 
Zeugnis erworben. 

(3) Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die ihre 
Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen Ein-
richtung erworben haben, müssen vor Beginn des Studi-
ums hinreichende deutsche Sprachkenntnisse gemäß der 
Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) an der 
Universität Duisburg-Essen nachweisen. 
 
(4) Zugang zu dem Zwei-Fach-Bachelorstudiengang im 
Studienfach "Kommunikationswissenschaft" hat nach § 49 
Abs. 6 HG auch, wer sich in der beruflichen Bildung quali-
fiziert hat. Näheres regelt die Ordnung über den Hoch-
schulzugang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte an 
der Universität Duisburg-Essen. 
 
 

§ 2 
Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 

(1) Der Zwei-Fach-Bachelorstudiengang mit dem Studien-
fach "Kommunikationswissenschaft" ist ein grundständiger 
wissenschaftlicher Studiengang, der zu einem ersten be-
rufsqualifizierenden akademischen Abschluss führt. 

(2) Er hat zum Ziel, wissenschaftliche Grundlagen, Metho-
denkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen zu 
vermitteln. Im Bachelorstudienfach "Kommunikationswis-
senschaft" erwerben die Studierenden unter Berücksichti-
gung der Veränderungen und Anforderungen der Berufs-
welt fachliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden, die 
sie zu wissenschaftlichem Arbeiten, zur kritischen 

Einordnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und zu ver-
antwortlichem Handeln befähigen.  

(3) Ein Praxismodul ermöglicht den Studierenden eine Ein-
bindung in aktuelle anwendungsorientierte Forschungen 
sowie in berufsfeldbezogene Probleme. In diesem Modul 
ist auch die Option auf Anrechnung eines Praktikums ge-
geben. Für eine individuelle Berufsfeldorientierung sowie 
für den Erwerb spezifischer Schlüsselqualifikationen tra-
gen neben dem Praxismodul die  
Projektseminare in den Vertiefungsmodulen ‚Kommunika-
tion - Interaktion - Sprache‘‚ ,Kommunikation - Wissen - 
Handeln‘, ,Kommunikation - Institution - Gesellschaft‘ so-
wie ‚Kommunikation - Medien - Technologie‘ bei. Absolven-
tinnen und Absolventen des Studienfachs arbeiten vor al-
lem in den Bereichen und Kommunikationsabteilungen in 
Kultur, Behörden und Wirtschaft, hier im Besonderen in 
den Bereichen ‚Moderation‘, ‚Radio/Fernsehen/Film‘ ‚Mar-
keting‘, ‚Public Relations‘ und ‚Personalführung‘ sowie 
technologisch orientierten Formen kommunikativer Steue-
rung und Partizipation (unter Anderem Social  
Media, Dialogsysteme etc.). 
(4) Mit den erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen und 
der erfolgreich abgeschlossenen Bachelorarbeit weist die 
oder der Studierende nach, dass sie oder er die für den 
Übergang in die Berufspraxis oder in einen Master-studien-
gang erforderlichen umfassenden Fachkenntnisse besitzt, 
die fachlichen Zusammenhänge überblickt und über die 
Fähigkeit verfügt, wissenschaftliche Methoden und Er-
kenntnisse anzuwenden. 

(5) Die Voraussetzungen für den Zugang zu einem  
Masterstudiengang werden in der spezifischen Master-prü-
fungsordnung geregelt. 
 
 

§ 3 
Bachelorgrad 

Nach erfolgreichem Abschluss der Bachelorprüfungen in 
den zwei zur Kombination genehmigten Studienfächern im 
Zwei-Fach Bachelorstudiengang "Kommunikationswissen-
schaft" verleiht die Fakultät für Geisteswissenschaften der 
Universität Duisburg-Essen den Bachelorgrad „Bachelor of 
Arts“, abgekürzt „B.A.“. 
 
 

§ 4 
Aufnahmerhythmus 

(1) Das Studium im ersten Fachsemester kann nur zum 
Wintersemester aufgenommen werden. 

(2) Die Aufnahme des Studiums in einem höheren Fachse-
mester ist sowohl zum Winter- als auch zum Sommerse-
mester möglich. 
 



Universität Bereinigte Sammlung der Satzungen Ziffer 8.18.4 
Duisburg-Essen  und Ordnungen Seite 3 
 
 

Stand: Januar 2025 

§ 5 
Regelstudienzeit, Studienaufbau (Modularisierung) 

(1) Die Regelstudienzeit im Zwei-Fach-Bachelorstudien-
gang einschließlich der Zeit für die Anfertigung der  
Bachelorarbeit und für das vollständige Ablegen der Prü-
fungen beträgt im Vollzeitstudium 3 Studienjahre bzw. 6 
Semester, im Teilzeitstudium 5 Studienjahre bzw.  
10 Semester. 

(2) Das Studium ist in allen Abschnitten modular aufgebaut. 
Ein Modul bezeichnet einen Verbund von thematisch und 
zeitlich aufeinander abgestimmten Lehr-/ Lerneinheiten, 
ggf. inklusive externer Praktika. Module sind inhaltlich in 
sich abgeschlossen und vermitteln eine eigenständige, 
präzise umschriebene Teilqualifikation in Bezug auf die 
Gesamtziele des Studiengangs. 

(3) Der für eine erfolgreiche Teilnahme an einem Modul in 
der Regel erforderliche Zeitaufwand einer oder eines Stu-
dierenden (Workload) wird mit einer bestimmten Anzahl 
von Credits ausgedrückt. In den Credits (Regelungen zur 
Anwendung ECTS siehe § 12) sind Präsenzzeiten, Vor- 
und Nachbereitungszeiten und die erforderlichen Prü-
fungszeiten enthalten. Die Credits drücken keine qualita-
tive Bewertung der Module (d.h. keine Benotung) aus. 

(4) Die Studieninhalte sind so strukturiert, dass das Stu-
dium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 
Dabei wird gewährleistet, dass die Studierenden nach ei-
gener Wahl Schwerpunkte setzen können und Pflicht- und 
Wahlpflichtveranstaltungen in einem ausgewogenen Ver-
hältnis stehen. 
 
 

§ 6  
Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehr-/Lernformen im Studienfach "Kommunikati-
onswissenschaft" werden entsprechend den Hinweisen im 
Modulhandbuch in deutscher Sprache durchgeführt.  

(2) Modul- und Modulteilprüfungen im Studienfach „Kom-
munikationswissenschaft“ können in deutscher und nach 
Rücksprache mit der/m Dozent(in)en in englischer Sprache 
erbracht werden. 
 
 

§ 7  
Mentoring 

(1) Den Studierenden wird empfohlen, während des Studi-
ums am Mentoring-Programm der Fakultät teilzunehmen. 

(2) Ziel der Teilnahme am Mentoring-Programm ist der Er-
werb und Ausbau von Fähigkeiten zur Selbstorganisa- 
tion in einem komplexen Umfeld. Das Programm versetzt 
die Studierenden in die Lage, Organisationsabläufe selb-
ständig zu planen und durchzuführen, eigene Kompeten-
zen aktiv in die Gruppe einzubringen, Ideen für die persön-
liche Studiengestaltung und für die Berufsfindung zu entwi-
ckeln, Einblicke in die Strukturen der Berufswelt  
zu erhalten und entsprechende Kontakte zu knüpfen. Dar-
über hinaus soll das Mentoring-Programm den Studieren-
den den Einstieg in die Bachelorstudiengänge sowie in die 
Studienumgebung an der Universität Duisburg-Essen so-
wie den Zugang zu Stipendien-Programmen und wissen-
schaftlichen Netzwerken erleichtern. 

(3) Den Studierenden wird zu Beginn des Studiums durch 
die Koordinationsstelle für das Mentoring-Programm der 
Fakultät für Geisteswissenschaften eine Mentorin oder ein 
Mentor zugewiesen. Die Mentorin oder der Mentor kann 
gewechselt werden. Das Mentoring-Programm besteht aus 
regelmäßigen, mindestens einmal im Semester stattfinden-
den Einzel- oder Gruppengesprächen zwischen Mentorin 
oder Mentor und Studierenden. 
 
 

§ 8 
Studienplan und Modulhandbuch, Studienleistungen 

(1) Der Prüfungsordnung ist als Anlage ein Studienplan 
(§ 58 Abs. 3 HG) beigefügt, der im Einzelnen als verbindli-
che Vorgaben ausweist: 

a) die Module und die diesen zugeordneten Lehr-/ Lern-
formen und Prüfungen, 

b) die wesentlichen Inhalte und Qualifikationsziele der  
 Module, 
c) die Präsenzzeit (lehr- /lernformenbezogen) in SWS, 
d) die Credits, 
e) die Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen, 
f) die Prüfungsleistungen. 

(2) Der Studienplan gilt für die Studierenden als Empfeh-
lung für einen sachgerechten Aufbau des Studiums inner-
halb der Regelstudienzeit.  

(3) Der Studienplan wird durch ein Modulhandbuch er-
gänzt. Das Modulhandbuch muss mindestens die im Stu-
dienplan als erforderlich ausgewiesenen Angaben enthal-
ten. Darüber hinaus enthält das Modulhandbuch detaillierte 
Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden 
Kompetenzen, der vorgeschriebenen Prüfungen, der Ver-
mittlungsformen, des zeitlichen Umfangs (in Credits wie in 
SWS) sowie der Aufteilung auf Pflicht- und Wahlpflichtan-
teile. Das Modulhandbuch ist bei Bedarf und unter Berück-
sichtigung der Vorgaben des Studienplans an diesen an-
zupassen. 

(4) Neben den Modulprüfungen sind weitere Studienleis-
tungen zu erbringen. Studienleistungen dienen der indivi-
duellen Lernstandskontrolle der Studierenden. Sie können 
als Prüfungsvorleistungen Zulassungsvoraussetzung zu 
Modulprüfungen sein.  

(5) Die Bachelormodule werden in der Regel über eine 
Leistung geprüft. Erlaubt sind unbenotete lehrveranstal-
tungsimmanente Studienleistungen (Feedbackleistungen), 
die für den Lernerfolg erforderlich sind, wie zum Beispiel 
Durcharbeiten von Leselisten, Kurzreferate (circa 10 Min.), 
Gesprächsleitungen (45 Min.), Protokolle (3 Seiten), klei-
nere Übungen über die Vorlesungszeit verteilt. Die Bewer-
tung fließt nicht in die Modulnote ein, die Erbringung der 
Studienleistung ist aber zwingend erforderlich. Die Formen 
der Studienleistungen werden von den Dozenten fallweise 
entschieden. Der Workload der Studierenden für Studien-
leistungen sollte nicht mehr als 10 Arbeitsstunden umfas-
sen.  
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§ 9 2 
Lehr-/Lernformen 

Im Bachelorstudienfach "Kommunikationswissenschaft" 
des Zwei-Fach-Bachelorstudiengangs gibt es folgende 
Lehrveranstaltungsarten bzw. Lehr-/Lernformen: 

a. Vorlesung 
b. Übung 
c. Seminar/Lektürekurs 
d. Kolloquium 
e. Projektseminar 
f. Selbststudium 

Vorlesungen bieten in der Art eines Vortrages eine zusam-
menhängende Darstellung von Grund- und Spezialwissen 
sowie von methodischen Kenntnissen.  

Übungen dienen der praktischen Anwendung und Ein-
übung wissenschaftlicher Methoden und Verfahren in eng 
umgrenzten Themenbereichen.  

Seminare und/oder Lektürekurse bieten die Möglichkeit ei-
ner aktiven Beschäftigung mit einem wissenschaftlichen 
Problem. Die Beteiligung besteht in der Präsentation eines 
eigenen Beitrages zu einzelnen Sachfragen, in kontrover-
ser Diskussion oder in aneignender Interpreta- 
tion.  

Kolloquien dienen dem offenen, auch interdisziplinären 
wissenschaftlichen Diskurs. Sie beabsichtigen einen offe-
nen Gedankenaustausch.  

Projektseminare dienen zur praktischen Durchführung em-
pirischer und theoretischer Arbeiten. Sie umfassen die ge-
plante und organisierte, eigenständige Bearbeitung von 
Themenstellungen in einer Arbeitsgruppe (Projektteam) 
oder auch als Projekt in Einzelleistung. Das Projektteam 
organisiert die interne Arbeitsteilung selbst. Die Projektar-
beit schließt die Projektplanung, Projektorganisation und 
Reflexion von Projektfortschritten in einem Plenum sowie 
die Präsentation und Diskussion von Projektergebnissen in 
einem Workshop ein. Problemstellungen werden bearbei-
tet, dokumentiert und präsentiert.  

Das Selbststudium dient dem eigenständigen Erwerb von 
Kenntnissen, methodischen Fertigkeiten und der Anwen-
dung erworbener Wissensbestände. 
 
 

§ 10 
Wechsel zwischen einem Vollzeit- und einem  

Teilzeitstudiengang 

Der Wechsel zwischen einem Vollzeit- und einem Teil-
zeitstudiengang ist nur während der allgemeinen Rück-
meldefristen möglich. Die Einstufung in das entsprechen-
de Fachsemester erfolgt durch den Prüfungsausschuss. 
 

§ 11 
Zulassungsbeschränkungen für einzelne Lehr- 

veranstaltungen 

(1) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen kann 
beschränkt werden, wenn wegen deren Art und Zweck 
oder aus sonstigen Gründen von Lehre und Forschung 
eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist. Ist bei 
einer Lehrveranstaltung wegen deren Art oder Zweck eine 
Beschränkung der Teilnehmerzahl erforderlich und über-
steigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Auf-
nahmefähigkeit, regelt auf Antrag der oder des Lehrenden 
der Prüfungsausschuss den Zugang. Dabei sind die Be-
werberinnen und Bewerber, die sich innerhalb einer zu set-
zenden Frist rechtzeitig angemeldet haben, in folgender 
Reihenfolge zu berücksichtigen: 

a) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
das Bachelorstudienfach "Kommunikationswissen-
schaft" eingeschrieben und nach dem Studienplan und 
ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveran-
staltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind. 

b) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
das Bachelorstudienfach "Kommunikationswissen-
schaft" eingeschrieben, aber nach dem Studienplan 
und ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrver-
anstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht angewiesen sind. 

Innerhalb der Gruppen nach Buchstabe a oder b erfolgt die 
Auswahl nach dem Prioritätsprinzip durch die Fakultät. 

(2) Die Fakultät für Geisteswissenschaften kann für Studie-
rende anderer Studiengänge das Recht zum Besuch von 
Lehrveranstaltungen generell beschränken, wenn ohne 
diese Beschränkung eine ordnungsgemäße Ausbildung 
der für einen Studiengang eingeschriebenen Studierenden 
nicht gewährleistet werden kann. Die Regelung gilt auch für 
Zweithörerinnen und Zweithörer im Sinne des § 52 HG. 

(3) Für Studierende in besonderen Situationen gemäß § 25 
dieser Ordnung können auf Antrag Ausnahmen zugelas-
sen werden. 
 
 

§ 12 
Studienumfang nach dem European Credit Transfer 

System (ECTS) 

(1) An der Universität Duisburg-Essen wird das European 
Credit Transfer System (ECTS) angewendet. Für einen 
Credit wird eine Arbeitsbelastung in Präsenz- und Selbst-
studium im Umfang von durchschnittlich 30 Stunden ange-
nommen. 

(2) Im Zwei-Fach-Bachelorstudiengang müssen 180 Cre-
dits erworben werden; auf jedes Semester entfallen dabei 
30 Credits. Im Teilzeitstudium entfallen auf jedes Semester 
18 Credits. 
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(3) Die Credits verteilen sich wie folgt: 

a) Auf die Bachelorarbeit entfallen 12 Credits. 

b) Auf die Module E1 – E3 des Ergänzungsbereichs ent-
fallen insgesamt 18 Credits. Die Credits verteilen sich 
wie folgt: 

 E1: Schlüsselqualifikationen: 6 Credits, 

 E2: Allgemeinbildende Grundlagen des Fach- 
       studiums: 6 Credits, 

 E3: Studium Liberale: 6 Credits. 

c) Auf die fachspezifischen Module entfallen jeweils  
75 Credits in jedem Studienfach. 

(4) Für jede Studierende und jeden Studierenden wird im 
Bereich Prüfungswesen ein Credit-Konto zur Dokumenta-
tion der erbrachten Leistungen eingerichtet und geführt. 

(5) Für ein bestandenes Modul werden die erworbenen 
Credits diesem Konto gutgeschrieben. 

(6) Während des Studiums kann im Modul „Kommunikati-
ons- und Medienpraxis“ eine berufs- oder forschungs-
praktische Tätigkeit im Umfang von drei Wochen bzw. 
fünf Wochen angerechnet werden. 
 
 

§ 13 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und für die sich aus 
dieser Prüfungsordnung ergebenden prüfungsbezogenen 
Aufgaben bildet die Fakultät für Geisteswissenschaften ei-
nen Prüfungsausschuss.  

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem Vor-
sitzenden, einer oder einem stellvertretenden Vorsitzenden 
und fünf weiteren Mitgliedern. Die oder der Vorsitzende, die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter und zwei weitere Mit-
glieder werden aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer, ein Mitglied aus der Gruppe der aka-
demischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwei 
Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden auf Vorschlag 
der jeweiligen Gruppe vom Fakultätsrat gewählt. Entspre-
chend werden für die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. Die Amtszeit der 
Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer sowie aus der Gruppe der akademischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt drei Jahre, die 
Amtszeit der studentischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl 
ist zulässig. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Ver-
waltungsverfahrens- und des Verwaltungsprozessrechts. 

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Be- 
stimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und 
sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfun-
gen. Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung 
über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene 
Entscheidungen. 

(5) Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Fakul-
tätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die 
Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten zu berichten. 

(6) Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform 
der Prüfungsordnung und der Studienpläne. 

(7) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner 
Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden übertragen oder im Umlaufverfahren durch-
führen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprü-
che und für den Bericht an den Fakultätsrat. Die oder der 
Vorsitzende kann in unaufschiebbaren Angelegenheiten 
allein entscheiden (Eilentscheid). Die oder der Vorsitzende 
unterrichtet den Prüfungsausschuss spätestens in dessen 
nächster Sitzung über die Entscheidung. 

(8) Die oder der Vorsitzende beruft den Prüfungsaus-
schuss ein. Der Prüfungsausschuss muss einberufen wer-
den, wenn es von mindestens einem Mitglied des Prü-
fungsausschusses oder einem Mitglied des Dekanats einer 
beteiligten Fakultät verlangt wird. 

(9) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn ne-
ben der oder dem Vorsitzenden oder der Stellvertreterin 
oder dem Stellvertreter mindestens ein weiteres Mitglied 
aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer sowie mindestens ein weiteres stimmberechtigtes 
Mitglied anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehr-
heit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 
Vorsitzenden oder des Vorsitzenden. Die Stellvertreterin-
nen bzw. Stellvertreter der Mitglieder können mit beraten-
der Stimme an den Sitzungen teilnehmen. 
Die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses 
wirken bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungs-
leistungen nicht mit. 

(10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen.  

(11) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öf-
fentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre 
Vertreterinnen und Vertreter unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit. Sofern sie nicht Angehörige des öffentli-
chen Dienstes sind, werden sie von der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses nach dem Gesetz über 
die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen (Ver-
pflichtungsgesetz) zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
 
(12) Die oder der Vorsitzende wird bei der Erledigung ihrer 
oder seiner Aufgaben von dem Bereich Prüfungswesen un-
terstützt. 
 
 

§ 14 
Anrechnung von Leistungen, Einstufung in höhere 

Fachsemester 

(1) Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an anderen 
staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien 
oder in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, 
werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erwor-
benen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den 
Leistungen besteht, die ersetzt werden. Das Gleiche gilt 
hinsichtlich Studienabschlüssen, mit denen Studiengänge 
im Sinne des Satzes 1 abgeschlossen worden sind. Die 
Anerkennung im Sinne der Sätze 1 und 2 dient der Fortset-
zung des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der Auf-
nahme eines weiteren Studiums oder der Zulassung zur 
Promotion. 

(2) Es obliegt der antragstellenden Person, die erforderli-
chen Informationen über die anzuerkennende Leistung be-
reitzustellen. Die Beweislast dafür, dass ein Antrag im 
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Sinne des Absatzes 1 die Voraussetzungen für die Aner-
kennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die das Anerken-
nungsverfahren durchführt. 

(3) Entscheidungen über Anträge im Sinne des Absatzes 1 
werden innerhalb einer von der Hochschule im Voraus fest-
gelegten angemessenen Frist getroffen. 

(4) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 
kann und auf Antrag der oder des Studierenden muss die 
Hochschule in ein Fachsemester einstufen, dessen Zahl 
sich aus dem Umfang der durch die Anerkennung erwor-
benen ECTS-Leistungspunkte im Verhältnis zu dem Ge-
samtumfang der im jeweiligen Studiengang insgesamt er-
werbbaren ECTS-Leistungspunkten ergibt. 

Ist die Nachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze 
Semester abgerundet, ansonsten wird aufgerundet. 

(5) Wird die auf Grund eines Antrags im Sinne des Absat-
zes 1 begehrte Anerkennung versagt, kann die antragstel-
lende Person eine Überprüfung der Entscheidung durch 
das Rektorat beantragen, soweit die Anerkennung nicht ei-
nen Studiengang betrifft, der mit einer staatlichen oder 
kirchlichen Prüfung abgeschlossen wird; das Rektorat gibt 
der für die Entscheidung über die Anerkennung zuständi-
gen Stelle eine Empfehlung über die weitere Behandlung 
des Antrags. 

(6) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesre-
publik Deutschland mit anderen Staaten über Gleichwertig-
keiten im Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Stu-
dierende ausländischer Staaten abweichend von Absatz 1 
begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzab-
kommen vor.  

(7) Auf Antrag kann die Hochschule sonstige Kenntnisse 
und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter Unterla-
gen anerkennen, wenn diese Kenntnisse und Qualifikatio-
nen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach 
Inhalt und Niveau gleichwertig sind. Angerechnete Kennt-
nisse und Qualifikationen können höchstens 50 % eines 
Hochschulstudiums ersetzen. 

(8) Die Hochschulen stellen in Ansehung des gegen- 
seitigen Vertrauens auf die Qualitätssicherung in den 
Hochschulen und der erfolgreichen Akkreditierung von Stu-
diengängen sicher, dass die Verfahren und Kriterien, die 
bei der Anerkennung von Prüfungsleistungen und Studien-
abschlüssen angewendet werden, durchschaubar, einheit-
lich und zuverlässig sind. 
 
 

§ 15  
Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Zu Prüferinnen und Prüfern dürfen nur Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer, Lehrbeauftragte, Privatdozen-
tinnen und Privatdozenten sowie wissenschaftliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben bestellt werden, die mindestens die entspre-
chende Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung ab-
gelegt und in dem Fachgebiet, auf das sich  
die Prüfung bezieht, eine selbständige Lehrtätigkeit ausge-
übt haben. Zur Beisitzenden oder zum Beisitzer darf nur 
bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Ba-
chelorprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt 
hat. Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der 

Beisitzende muss Mitglied oder Angehörige oder Angehö-
riger der Universität Duisburg-Essen sein. 

(2) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen, Prüfer 
und Beisitzerinnen und Beisitzer. Er kann die Bestellung 
der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden übertragen. Die 
Bestellung der Beisitzerinnen und Beisitzer kann den Prü-
ferinnen und Prüfern übertragen werden. Zu Prüferinnen 
oder Prüfern werden in der Regel Lehrende gemäß Absatz 
1 Satz 1 bestellt, die im entsprechenden Prüfungsgebiet 
gelehrt haben. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätig-
keit unabhängig. Ihnen obliegt die inhaltliche Vorbereitung 
und Durchführung der Prüfungen. Sie entscheiden und in-
formieren auch über die Hilfsmittel, die zur Erbringung der 
Prüfungsleistungen benutzt werden dürfen.  

(4) Die Studierenden können für die Bachelorarbeit jeweils 
die erste Prüferin oder den ersten Prüfer (Betreuerin oder 
Betreuer) vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach Mög-
lichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge be-
gründen jedoch keinen Anspruch. 
 
 
 

II. Bachelorprüfung 
 
 

§ 16  
Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen 

(1) Zur Prüfung kann nur zugelassen werden, wer in  
dem Semester, in dem sie oder er sich zur Prüfung meldet 
oder die Prüfung ablegt, im Zwei-Fach-Bachelor-studien-
gang an der Universität Duisburg-Essen im  
Studienfach "Kommunikationswissenschaft" immatrikuliert 
und bei der erstmaligen Anmeldung zu einer Prüfung dar-
über hinaus unbeschadet der Regelung des § 64 Abs. 2 
Nr. 5 HG in Verbindung mit § 48 Abs. 5  

a) nicht beurlaubt ist; ausgenommen sind Beurlaubungen 
bei Studierenden in besonderen Situationen und bei 
Wiederholungsprüfungen, wenn diese die Folge eines 
Urlaubs- oder Praxissemesters sind, für das beurlaubt 
worden ist, 

b) sich gemäß § 18 Abs. 4 ordnungsgemäß angemeldet 
hat und 

c) über die in der Prüfungsordnung festgelegten fachli-
chen Voraussetzungen für die Zulassung verfügt. 

(2) Die Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen ist zu ver-
weigern, wenn: 
a) die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen, 

b) die oder der Studierende bereits eine Prüfung in dem-
selben oder einem vergleichbaren Bachelorstudien-
fach endgültig nicht bestanden hat oder 

c) die oder der Studierende sich bereits in einem Prü-
fungsverfahren in demselben oder einem vergleichba-
ren Bachelorstudienfach befindet. 

(3) Diese Regelung gilt für alle Modul- und Modulteilprüfun-
gen. 
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§ 17 3 
Struktur der Prüfung einschließlich der Form der 

Modul- und Modulteilprüfungen 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus Modul- und Modulteil-
prüfungen und der Bachelorarbeit. 

(2) Modulprüfungen sollen sich grundsätzlich auf die Kom-
petenzziele des Moduls beziehen. Es können auch meh-
rere Module mit einer gemeinsamen Prüfung abgeschlos-
sen werden. Modulprüfungen können sich auch kumulativ 
aus Teilprüfungen zusammensetzen. Wesentlich ist, dass 
mit dem Bestehen der Prüfung bzw. der Teilprüfungen in-
haltlich das Erreichen der modulspezifischen Lernziele 
nachgewiesen wird. Der Prüfungsumfang ist dafür jeweils 
auf das notwendige Maß zu beschränken. 

(3) Die Modul- und Modulteilprüfungen werden studienbe-
gleitend erbracht und schließen das jeweilige Modul ab. 
Credits werden nach erfolgreichem Abschluss für jede Teil-
prüfung und Modulprüfung vergeben. 

(4) Die Modul- und Modulteilprüfungen dienen dem zeitna-
hen Nachweis des erfolgreichen Besuchs von Lehr-/ Lern-
formen bzw. von Modulen und des Erwerbs der in diesen 
Lehr-/ Lernformen bzw. Modulen jeweils vermittelten 
Kenntnisse und Fähigkeiten. Im Rahmen dieser Prüfungen 
soll die oder der Studierende zeigen, dass sie oder er die 
im Modul vermittelten Inhalte und Methoden im Wesentli-
chen beherrscht und die erworbenen Kompetenzen an-
wenden kann. 

(5) Die Modul- und Modulteilprüfungen werden benotet, die 
Einzelnoten der Module gehen in die Gesamtnote ein. 

(6) Die Modul- und Modulteilprüfungen können  

a) als mündliche Prüfung / Kolloquium oder  

b) schriftlich oder in elektronischer Form als Klausurarbeit, 
Hausarbeit, Protokoll oder 

c) als Vortrag, Referat oder Präsentation mit schriftlicher 
Ausarbeitung/wissenschaftlichem Poster oder  

d) als Projektarbeit oder  

e) als Medienprodukt (Video- und Audiobeiträge) oder  

f) als Kombination der Prüfungsformen a) - e) 

erbracht werden. 

(7) Die Studierenden sind zu Beginn der Lehr-/ Lernform 
von der jeweiligen Dozentin oder dem jeweiligen Dozenten 
über die Form und den zeitlichen Umfang der Modul- oder 
der Modulteilprüfung in Kenntnis zu setzen. 

(8) Ein Modul gilt erst dann als bestanden, wenn alle dem 
Modul zugeordneten Prüfungsleistungen erfolgreich absol-
viert sind. 
 
 

§ 18  
Fristen zur Anmeldung und Abmeldung 

für Prüfungen 

(1) Eine studienbegleitende Prüfung gemäß der §§ 19 
und 20 wird spätestens in der vorlesungsfreien Zeit nach 
dem Ende der jeweiligen Lehr-/ Lernform des Moduls an-
geboten. Die Termine werden vom Prüfungsausschuss 
mindestens 6 Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt 
gegeben. Bei studienbegleitenden Prüfungen gemäß § 19 

kann die Anmeldefrist bei einem gemeinsamen Antrag von 
der oder dem Prüfenden und Studierenden durch den Prü-
fungsausschuss verkürzt werden. 

(2) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die 
Prüfungstermine zu informieren. 

(3) Der Prüfungsausschuss bestimmt den Beginn der An-
meldefrist und gibt ihn mindestens 6 Wochen vor Fristbe-
ginn dem Bereich Prüfungswesen und durch Aushang den 
Studierenden bekannt. 

(4) Zu allen Prüfungen muss sich die oder der Studierende 
innerhalb des Anmeldezeitraums in der vom Prüfungsaus-
schuss verbindlich festgelegten Frist im Bereich Prüfungs-
wesen anmelden (Ausschlussfrist). 

(5) Eine Abmeldung von einer Prüfung hat von der oder 
dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche 
vor dem Prüfungstermin zu erfolgen. 

(6) Die besonderen Belange behinderter und chronisch 
kranker Studierender zur Wahrnehmung ihrer Chancen-
gleichheit sind zu berücksichtigen. Macht die oder der Stu-
dierende durch die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses 
glaubhaft, dass sie oder er wegen länger andauernder oder 
ständiger Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht 
in der Lage ist, an einer Prüfung in der vorgesehenen Form 
oder in dem vorgesehenen Umfang teilzunehmen, gestat-
tet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der 
oder dem Studierenden auf Antrag, gleichwertige Leistun-
gen in einer anderen Form zu erbringen. 
 
 

§ 19  
Mündliche Prüfungen 

(1) In einer mündlichen Prüfung soll die Kandidatin oder der 
Kandidat nachweisen, dass sie oder er die Zusammen-
hänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 
Durch die mündliche Prüfung soll ferner festgestellt wer-
den, ob sie oder er die erforderlichen Kompetenzen erwor-
ben und die Lernziele erreicht hat. 

(2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor mindes-
tens einer Prüferin oder einem Prüfer und in Gegenwart ei-
ner Beisitzerin oder eines Beisitzers als Einzelprüfung oder 
Gruppenprüfung abgelegt. Vor der Festsetzung der Note 
nach dem Bewertungsschema in § 27 ist die Beisitzerin 
oder der Beisitzer zu hören. 

(3) Bei einer mündlichen Prüfung als Gruppenprüfung dür-
fen nicht mehr als vier Studierende gleichzeitig geprüft wer-
den. 

(4) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten 
und höchstens 45 Minuten pro Kandidatin oder Kandidat. 
In begründeten Fällen kann von diesem Zeitrahmen abge-
wichen werden. 

(5) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis einer 
mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. 
Die Note ist der oder dem Studierenden im Anschluss an 
die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Das Protokoll 
und die Note über die mündliche Prüfung sind dem Bereich 
Prüfungswesen und dem Prüfungsausschuss unverzüg-
lich, spätestens aber innerhalb von einer Woche nach dem 
Termin der Prüfung schriftlich zu übermitteln. 
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(6) Bei mündlichen Prüfungen können Studierende, die 
sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prü-
fung unterziehen wollen, auf Antrag als Zuhörerinnen oder 
Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die oder der zu 
prüfende Studierende widerspricht. Die Prüferin oder der 
Prüfer entscheidet über den Antrag nach Maßgabe der vor-
handenen Plätze. Die Zulassung als Zuhörerin oder Zuhö-
rer erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Be-
kanntgabe der Prüfungsergebnisse. Kandidatinnen und 
Kandidaten desselben Semesterprüfungstermins sind als 
Zuhörerinnen oder Zuhörer ausgeschlossen. 

 
 

§ 20 
Klausurarbeiten 

(1) In einer Klausurarbeit soll die Kandidatin oder der Kan-
didat nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit und 
mit den zugelassenen Hilfsmitteln Probleme aus dem Prü-
fungsgebiet ihres oder seines Faches mit den vorgegebe-
nen Methoden erkennen und Wege zu deren Lösung fin-
den kann. In geeigneten Fällen ist das Antwort-Wahl-Ver-
fahren (Multiple-Choice-Klausur) zulässig. In diesem Fall 
werden die Klausuraufgaben von 2 Prüfungsberechtigten 
ausgearbeitet. Die Prüfungsberechtigten und die Bewer-
tungsgrundsätze sind auf dem Klausurbogen auszuwei-
sen. Das Verhältnis der zu erzielenden Punkte in den ein-
zelnen Fragen zur erreichbaren Gesamtpunktzahl muss 
dem jeweiligen Schwierigkeitsgrad der Aufgabe entspre-
chen. 

(2) Klausurarbeiten können als softwaregestützte Prüfung 
durchgeführt werden (E-Prüfungen). Abs. 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Die Studierenden sind auf die Prüfungsform 
hinzuweisen. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, sich mit den 
Prüfungsbedingungen und dem Prüfungssystem vertraut 
zu machen.  

(3) Klausurarbeiten haben einen zeitlichen Umfang von 30 
Minuten bis 90 Minuten. 

(4) Klausurarbeiten, mit denen der Studiengang abge-
schlossen wird, und Wiederholungsprüfungen, bei deren 
endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit 
vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen oder 
Prüfern im Sinne des § 15 zu bewerten. 

(5) Jede Klausurarbeit wird nach dem Bewertungsschema 
in § 27 bewertet. Die Note ergibt sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 27 Absatz 2. 
Die Kriterien der Prüfungsbewertung sind offen zu legen. 

(6) Das Bewertungsverfahren ist in der Regel innerhalb von 
6 Wochen abzuschließen. Hiervon kann nur aus zwingen-
den Gründen abgewichen werden; die Gründe sind akten-
kundig zu machen. Die Bewertung einer Klausur ist dem 
Bereich Prüfungswesen und dem Prüfungsausschuss un-
mittelbar nach Abschluss des Bewertungsverfahrens 
schriftlich mitzuteilen. 
 
 

§ 21 4 
Weitere Prüfungsformen 

(1) Die allgemeinen Bestimmungen für Hausarbeiten, Pro-
tokolle, Präsentationen, Vorträge und Referate sowie sons-
tige Prüfungsleistungen trifft der Prüfungsausschuss. Für 
Hausarbeiten gelten die Bestimmungen der §§ 18 und 20 
Abs. 3 – 5 entsprechend. Die näheren Bestimmungen für 
Protokolle, Vorträge oder Referate (mit schriftlicher Ausar-
beitung/wissenschaftlichem Poster) und Medienprodukte 
werden durch die Prüferin oder den Prüfer festgelegt; die 
Bewertung dieser Prüfungsformen obliegt nur der Prüferin 
oder dem Prüfer. 
 
(2) Ein wissenschaftliches Poster ist ein Poster, auf dem 
die zentralen Inhalte eines Forschungsprojektes oder einer 
Literaturarbeit (Fragestellung, methodisches Vorgehen, Er-
gebnisse und Einordnung) prägnant und knapp zusam-
mengefasst werden und über die mündliche Präsentation / 
das Referat hinaus dauerhaft präsent bleiben. Es verbindet 
Aspekte der schriftlichen Darstellung mit visuellen Elemen-
ten wie Bildern und/oder Grafiken).  

Als Medienprodukt wird ein kommunikatives Format be-
zeichnet, dass die Inhalte für die Verbreitung über ver-
schiedene Kommunikationstechnologien aufbereitet, zum 
Beispiel Film, TV, Radio, Print und Social Media. Der Pro-
zess der Produktion umfasst Ideenfindung, Konzeptent-
wicklung, Produktion und Reflexion. Beispiele sind Po-
dcasts, Videoclips, auftragsorientierte und journalistische 
Texte.“ 
 
 

§ 22  
Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die in der 
Regel die wissenschaftliche Ausbildung im Bachelor-stu-
dienfach "Kommunikationswissenschaft“ abschließt. Die 
Bachelorarbeit soll zeigen, dass die oder der Studierende 
innerhalb einer vorgegebenen Frist eine begrenzte Aufga-
benstellung aus ihrem oder seinem Fachgebiet selbständig 
und unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden lösen 
und darstellen kann. Die oder der Studierende legt mit der 
Anmeldung zur Bachelorarbeit fest, in welchem Studien-
fach sie oder er die Bachelorarbeit anfertigt. 

(2) Zur Bachelorarbeit kann nur zugelassen werden, wer in 
beiden Studienfächern die Module abgeschlossen hat, die 
gemäß den Studienplänen in den ersten vier Semestern 
abgeschlossen werden sollen. Über Ausnahmen entschei-
det der Prüfungsausschuss. 

(3) Die Studierende oder der Studierende meldet sich im 
Bereich Prüfungswesen zur Bachelorarbeit an. Die Aus-
gabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt über die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses. Der Ausgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

(4) Das Thema der Bachelorarbeit wird von einer Hoch-
schullehrerin oder einem Hochschullehrer, einer Hoch-
schuldozentin oder einem Hochschuldozenten oder einer 
Privatdozentin oder einem Privatdozenten der Fakultät für 
Geisteswissenschaften gestellt und betreut, die oder der im 
Bachelorstudienfach "Kommunikationswissenschaft" Lehr-
veranstaltungen durchführt. Über Ausnahmen entscheidet 
der Prüfungsausschuss. Für das Thema der Bachelorarbeit 
hat die Studierende oder der Studierende ein 
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Vorschlagsrecht. Soll die Bachelorarbeit an einer anderen 
Fakultät der Universität Duisburg-Essen oder an einer Ein-
richtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, 
bedarf es hierzu der Zustimmung des Prüfungsausschus-
ses. Auf Antrag der oder des Studierenden sorgt die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass die 
oder der Studierende rechtzeitig ein Thema für eine Ba-
chelorarbeit erhält.  

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt 
12 Wochen. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die 
Bearbeitungszeit demgegenüber auf begründeten schriftli-
chen Antrag der oder des Studierenden um bis zu zwei Wo-
chen verlängern. Der Antrag muss spätestens eine Woche 
vor dem Abgabetermin für die Bachelorarbeit bei der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eingegangen 
sein.  
 
(6) Das Thema, die Aufgabenstellung und der Umfang der 
Bachelorarbeit müssen so beschaffen sein, dass die zur 
Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden kann. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten 
Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

(7) Die Bachelorarbeit kann in begründeten Fällen in Form 
einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prü-
fungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des einzel-
nen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, 
Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine 
eindeutige Abgrenzung der jeweils individuellen Leistung 
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist. 

(8) Die Bachelorarbeit ist in deutscher oder in einer allge-
mein vom Prüfungsausschuss akzeptierten Fremdsprache 
oder einer im Einzelfall akzeptierten Fremdsprache abzu-
fassen und fristgemäß beim Prüfungsausschuss in dreifa-
cher Ausfertigung in gedruckter und gebundener Form im 
DIN A4-Format sowie in geeigneter elektronischer Form 
einzureichen. 

(9) Die Bachelorarbeit soll in der Regel 30 Seiten umfas-
sen. Notwendige Detailergebnisse können gegebenenfalls 
zusätzlich in einem Anhang zusammengefasst werden. 

(10) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die oder der 
Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er 
seine Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder sei-
nen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 
selbständig verfasst und keine anderen als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich 
gemacht hat. 

(11) Der Abgabezeitpunkt ist beim Bereich Prüfungswesen 
aktenkundig zu machen. Ist die Bachelorarbeit nicht frist-
gemäß eingegangen, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet. 

(12) Die Bachelorarbeit ist in der Regel von zwei Prüferin-
nen oder Prüfern zu bewerten; die Bewertung ist schriftlich 
zu begründen. Die Erstbewertung soll in der Regel von der 
Betreuerin oder dem Betreuer der  
Bachelorarbeit vorgenommen werden, die oder der das 
Thema der Bachelorarbeit gestellt hat. Ausnahmen sind 
vom Prüfungsausschuss zu genehmigen. Die zweite Prü-
ferin oder der zweite Prüfer wird vom Prüfungsausschuss 
bestellt. Handelt es sich um eine fachübergreifende The-
menstellung müssen die Prüfer so bestimmt werden, dass 
die Beurteilung mit der erforderlichen Sachkunde erfolgen 
kann. Mindestens eine Prüferin oder ein Prüfer muss einer 

Fakultät der Universität Duisburg-Essen angehören, die 
am Studienfach "Kommunikationswissenschaft" maßgeb-
lich beteiligt ist. 

(13) Die einzelne Bewertung ist nach dem Bewertungs-
schema in § 27 vorzunehmen. Die Note der Bachelor-arbeit 
wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen 
gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Bei 
einer Differenz von mehr als 2,0 oder falls nur eine Bewer-
tung besser als mangelhaft (5,0) ist, wird vom Prüfungs-
ausschuss eine dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer zur Be-
wertung der Bachelorarbeit bestimmt. In diesen Fällen wird 
die Note aus dem arithmetischen Mittel der beiden besse-
ren Noten gebildet. Die Bachelor-arbeit kann jedoch nur 
dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, 
wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder bes-
ser sind. 
(14) Das Bewertungsverfahren durch die Prüferinnen oder 
Prüfer darf in der Regel 6 Wochen nicht überschreiten. 
Hiervon kann nur aus zwingenden Gründen abgewichen 
werden; die Gründe sind aktenkundig zu machen. Die Be-
wertung der Bachelorarbeit ist dem Bereich Prüfungswe-
sen unmittelbar nach Abschluss des Bewertungsverfah-
rens schriftlich mitzuteilen. 
 
 

§ 23 
Wiederholung von Prüfungen 

(1) Bestandene studienbegleitende Prüfungen und eine be-
standene Bachelorarbeit dürfen nicht wiederholt werden. 
Bei endgültig nicht bestandenen Prüfungen erhält die oder 
der Studierende vom Prüfungsausschuss einen Bescheid 
mit Rechtsbehelfsbelehrung. 

(2) Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende 
studienbegleitende Prüfungen können zweimal wiederholt  
werden. 

(3) Für die Wiederholung sollte der jeweils nächstmögliche 
Prüfungstermin wahrgenommen werden. Der Prüfungs-
ausschuss hat zu gewährleisten, dass jede studienbeglei-
tende Prüfung innerhalb von zwei aufeinander folgenden 
Semestern mindestens zweimal angeboten wird. Zwischen 
der ersten Prüfung und der Wiederholungsprüfung müssen 
mindestens vier Wochen liegen. Die Prüfungsergebnisse 
der vorhergehenden Prüfung müssen mindestens 14 Tage 
vor Anmeldebeginn zur Wiederholungsprüfung im Bereich 
Prüfungswesen vorliegen. Eine letztmalige zweite Wieder-
holungsprüfung ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu 
bewerten; die Bewertung ist schriftlich zu begründen. 

(4) Eine nicht bestandene Bachelorarbeit kann einmal wie-
derholt werden. Eine Rückgabe des Themas der zweiten 
Bachelorarbeit innerhalb der in § 22 Abs. 6 Satz 2 genann-
ten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die oder der Studie-
rende bei der Anfertigung ihrer oder seiner ersten Bachelo-
rarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht 
hat. 
 
 

§ 24 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, 

Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet, wenn die oder der Studierende 
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 einen bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund 
versäumt, oder wenn sie oder er 

 nach Beginn einer Prüfung, die sie oder er angetreten 
hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. 

Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung nicht inner-
halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Für den Nachweis der krankheitsbedingten Prüfungs-
unfähigkeit reicht eine ärztliche Bescheinigung über das 
Bestehen der Prüfungsunfähigkeit hin, es sei denn, es be-
stehen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine 
Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich annehmen oder einen 
anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen. Be-
stehen derartige Anhaltspunkte, ist die Hochschule berech-
tigt, auf ihre Kosten eine ärztliche Bescheinigung einer Ver-
trauensärztin oder eines Vertrauensarztes der Hochschule 
zu verlangen; die oder der Studierende muss zwischen 
mehreren Vertrauensärzten wählen können. Eine Einho-
lung amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse oder Gutach-
ten der unteren Gesundheitsbehörden nach § 19 des Ge-
setzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 25. November 1997 (GV. 
NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 30. April 2013 (GV. NRW. S. 202) geändert worden 
ist, findet nicht statt. 

(3) Wird von der oder dem Studierenden ein Kind überwie-
gend allein versorgt, so gilt eine durch ärztliches Attest be-
legte Erkrankung des Kindes entsprechend. Das Gleiche 
gilt für die Erkrankung eines pflegebedürftigen Angehöri-
gen. 

(4) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis seiner 
Leistung durch Täuschung, worunter auch Plagiate fallen, 
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflus-
sen, gilt die betreffende Leistung als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. Die Feststellung wird von der jewei-
ligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der oder 
dem Aufsichtführenden getroffen und aktenkundig ge-
macht. Zur Feststellung der Täuschung kann sich die Prü-
ferin oder der Prüfer bzw. der Prüfungsausschuss des Ein-
satzes einer entsprechenden Software oder sonstiger 
elektronischer Hilfsmittel bedienen. Eine Studierende oder 
ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen Ab-
lauf einer Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin 
oder dem jeweiligen Prüfer oder der oder dem Aufsichtfüh-
renden nach Abmahnung von der weiteren Teilnahme an 
der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die 
betreffende Leistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) be-
wertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsaus-
schuss die Studierende oder den Studierenden von der Er-
bringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.  

(5) Die oder der betroffene Studierende kann innerhalb von 
14 Tagen nach Bekanntgabe der Bewertung einer Prü-
fungsleistung verlangen, dass Entscheidungen vom Prü-
fungsausschuss überprüft werden. Belastende Entschei-
dungen des Prüfungsausschusses sind von diesem der 
oder dem Studierenden schriftlich mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung mitzuteilen. 

(6) Der Prüfungsausschuss kann von der oder dem Studie-
renden eine Versicherung an Eides Statt verlangen, dass 
die Prüfungsleistung von ihr oder ihm selbstständig und 
ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist. Wer 
vorsätzlich einen Täuschungsversuch gemäß Absatz 4 un-
ternimmt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit 

kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet 
werden. 

(7) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist die Kanzlerin oder 
der Kanzler. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen 
schwerwiegenden Täuschungsversuches kann die Studie-
rende oder der Studierende zudem exmatrikuliert werden. 
 
 

§ 25 
Studierende in besonderen Situationen 

(1) Die besonderen Belange behinderter und chronisch 
kranker Studierender zur Wahrung ihrer Chancengleichheit 
sind über § 18 Absatz 6 hinaus gleichermaßen für die Er-
bringung von Studienleistungen zu berücksichtigen. Der 
Prüfungsausschuss legt auf Antrag der oder des Studieren-
den von dieser Prüfungsordnung abweichende Regelun-
gen unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest. 

(2) Für Studierende, für die die Schutzbestimmungen ent-
sprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes 
gelten oder für die die Fristen des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes (BEEG) über die Elternzeit greifen, legt 
der Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung ge-
regelten Prüfungsbedingungen auf Antrag der oder des 
Studierenden unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest. 

(3) Für Studierende, die durch ärztliches Attest nachwei-
sen, dass sie den Ehemann oder die eingetragene Leben-
spartnerin oder die Ehefrau oder den eingetragenen Le-
benspartner oder pflegebedürftige Verwandte in gerader 
Linie oder Verschwägerte ersten Grades pflegen, legt der 
Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung gere-
gelten Fristen und Termine auf Antrag der oder des Studie-
renden unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch 
diese Pflege und unter Berücksichtigung des Einzelfalls 
fest. 

(4) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versorgen 
oder eine Verpflichtung nach Abs. 3 nachweisen, können 
auf Antrag vom Erfordernis des regelmäßigen Besuches 
von Lehr-/Lerneinheiten zur Erlangung eines nach dieser 
Ordnung erforderlichen Teilnahmenachweises befreit wer-
den. Voraussetzung für die Befreiung ist die Erbringung ei-
ner dem Workload der Fehlzeiten entsprechenden, ange-
messenen, zusätzlichen Studienleistung im Selbststudium. 
Diese wird von der Veranstaltungsleiterin oder dem Veran-
staltungsleiter im Einvernehmen mit der oder dem Studie-
renden festgesetzt. Erfolgt keine Einigung, entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
 
 

§ 26  
Bestehen und Nichtbestehen der Bachelorprüfung 

(1) Die gesamte Prüfungsleistung für den Bachelor-studi-
engang ist bestanden, wenn alle Prüfungen gemäß der §§ 
19 - 21 sowie die Bachelorarbeit gemäß § 22 erfolgreich 
absolviert und die für den Studiengang vorgeschriebenen 
Credits erworben worden sind. 

(2) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, 
wenn: 

 eine geforderte Prüfungsleistung gemäß Absatz 1 nicht 
erfolgreich absolviert wurde 
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 und eine Wiederholung dieser Prüfungsleistung gemäß 
§ 23 nicht mehr möglich ist. 

(3) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden, wird 
vom Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studie-
renden und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise 
sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine 
Bescheinigung ausgestellt, die die erfolgreich absolvierten 
Prüfungen, deren Noten und die erworbenen Credits aus-
weist und deutlich macht, dass die Bachelorprüfung nicht 
bestanden worden ist. 
 
 

§ 27 
 Bewertung der Prüfungsleistungen und 

Bildung der Prüfungsnoten 

(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen 
sind von den Prüferinnen und Prüfern folgende Noten 
(Grade Points) zu verwenden. Zwischenwerte sollen eine 
differenzierte Bewertung der Prüfungsleistungen ermögli-
chen. 

1,0 oder 1,3 = sehr gut 
(eine hervorragende Leistung) 
1,7 oder 2,0 oder 2,3 = gut 
(eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt) 
2,7 oder 3,0 oder 3,3 = befriedigend 
(eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht) 
3,7 oder 4,0 = ausreichend 
(eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  
Anforderungen genügt) 
5,0 = nicht ausreichend 
(eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  
Anforderungen nicht mehr genügt) 

(2) Wird eine Prüfung von mehreren Prüferinnen und/oder 
Prüfern bewertet, ist die Note das arithmetische Mittel der 
Einzelnoten. Bei der Bildung der Note wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle wei-
teren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Note 
lautet: 
 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 
= sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 
= gut 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 
= befriedigend 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 
= ausreichend 
bei einem Durchschnitt ab 4,1 
= nicht ausreichend. 

(3) Eine Prüfung ist bestanden, wenn sie mit „ausreichend“ 
(4,0) oder besser bewertet wurde. Eine Prüfung ist endgül-
tig nicht bestanden, wenn sie mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet wurde und alle Wiederholungsmöglichkeiten ge-
mäß § 23 ausgeschöpft sind. 

(4) Eine Prüfung nach dem Antwort-Wahl-Verfahren ist be-
standen, wenn der Prüfling die absolute Bestehens-grenze 

(mindestens 50 Prozent der maximal möglichen Punktzahl) 
oder die relative Bestehensgrenze erreicht hat.  
 
Die relative Bestehensgrenze ergibt sich aus der durch-
schnittlichen Punktzahl derjenigen Prüflinge, die erstmals 
an der Prüfung teilgenommen haben, abzüglich 10 Pro-
zent. Die relative Bestehensgrenze ist nur dann zu berück-
sichtigen, wenn sie unterhalb der absoluten Bestehens-
grenze liegt und wenn eine statistisch relevante Anzahl von 
Prüflingen zu ihrer Ermittlung vorhanden ist. Eine nicht 
ganzzahlige Bestehensgrenze wird zu Gunsten der Studie-
renden gerundet. Im Übrigen ist eine Prüfung bestanden, 
wenn die Note mindestens „ausreichend" (4,0) ist. 
 
(5) Bei einer Prüfung nach dem Antwort-Wahl-Verfahren, 
bei der die Mindestpunktzahl (relative Bestehensgrenze, 
soweit diese einen geringeren Wert hat, oder absolute Be-
stehensgrenze) erworben worden ist, lautet die Note  
 
1,0, wenn zusätzlich mindestens 90 Prozent 
 

1,3, wenn zusätzlich mindestens 80, 
aber weniger als 90 Prozent 
 

1,7, wenn zusätzlich mindestens 70, 
aber weniger als 80 Prozent 
 

2,0, wenn zusätzlich mindestens 60, 
aber weniger als 70 Prozent 
 

2,3, wenn zusätzlich mindestens 50, 
aber weniger als 60 Prozent 
 

2,7, wenn zusätzlich mindestens 40, 
aber weniger als 50 Prozent 
 

3,0, wenn zusätzlich mindestens 30, 
aber weniger als 40 Prozent 
 

3,3, wenn zusätzlich mindestens 20, 
aber weniger als 30 Prozent 
 

3,7, wenn zusätzlich mindestens 10, 
aber weniger als 20 Prozent 
 

4,0, wenn zusätzlich keine oder weniger als 10 Prozent 
 
der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden möglichen 
Punkte erreicht worden ist. Eine nicht ganzzahlige Noten-
grenze wird zu Gunsten der Studierenden gerundet. 
 
Wurde die Mindestpunktzahl nicht erreicht, lautet die Note 
5,0. 
 
Wird die Prüfung nur zu einem Teil nach dem Antwort-
Wahl-Verfahren durchgeführt, sind für die einzelnen Teile 
entsprechende Noten zu vergeben. Für den Teil nach dem 
Antwort-Wahl-Verfahren gelten die vorhergehenden 
Ausführungen entsprechend. 
 
 

§ 28  
Modulnoten 

(1) Ein Modul ist bestanden, wenn alle diesem Modul zu-
geordneten Leistungen erbracht und die Modulprüfung 
mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurde. 

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer einzigen Prü-
fungsleistung, so ist die erzielte Note gleichzeitig die er-
zielte Note der Modulprüfung. Besteht eine Modulprüfung 
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aus mehreren Teilprüfungen, so muss jede Teilprüfung be-
standen sein. 

(3) Die Note der Modulprüfung ist das gewichtete Mittel der 
Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen (Grade Points). 
Das gewichtete Mittel errechnet sich aus der Summe der 
mit den Einzelnoten multiplizierten Credits, dividiert durch 
die Gesamtzahl der benoteten Credits des Moduls. 

(4) Die Note für das jeweilige Studienfach errechnet sich 
aus dem mit Credits gewichteten Mittel der fachbezogenen 
Modulnoten.  
 
 

§ 29 
Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem mit Credits ge-
wichteten arithmetischen Mittel aus 

 den fachspezifischen Modulnoten und 
 der Note für die Bachelorarbeit. 

Unbenotete Leistungen (z B. Praktika, ohne Note aner-
kannte Leistungen) und die Noten für die Module des Er-
gänzungsbereichs werden bei der Berechnung der Ge-
samtnote nicht berücksichtigt. 

(2) Dabei wird jeweils nur die erste Dezimalstelle hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen. Im Übrigen gilt § 28 entspre-
chend. 

(3) Der Gesamtnote werden zusätzlich zur Benotung 
ECTS-Grade zugeordnet, wenn über 3 Studienjahre min-
destens eine Absolventenzahl von 50 erreicht ist. 

Die Studierenden erhalten folgende ECTS-Grade: 
A „Bestanden“ – die besten 10% 
B „Bestanden“ – die nächsten 25% 
C „Bestanden“ – die nächsten 30% 
D „Bestanden“ – die nächsten 25% 
E „Bestanden“ – die nächsten 10 % 
______________________________________________ 
FX „Nicht bestanden“ – es sind Verbesserungen erforder-
lich, bevor die Leistungen anerkannt werden können. 

F „Nicht bestanden“ – es sind erhebliche Verbesserungen 
erforderlich. 

(4) Wurde die Bachelorarbeit mit 1,0 bewertet und ist der 
Durchschnitt aller anderen Noten 1,3 oder besser, wird im 
Zeugnis gemäß § 28 Absatz 1 das Gesamtprädikat „mit 
Auszeichnung bestanden" vergeben. 

 
 

§ 30  
Zusatzprüfungen 

(1) Die oder der Studierende kann sich über den Pflicht- 
und den Wahlpflichtbereich hinaus in weiteren Fächern ei-
ner Prüfung unterziehen (Zusatzprüfungen). 

(2) Das Ergebnis einer solchen Zusatzprüfung wird bei der 
Feststellung von Modulnoten und der Gesamtnote nicht mit 
berücksichtigt. 

 

§ 31 
Zeugnis und Diploma Supplement 

(1) Hat die oder der Studierende die Bachelorprüfung be-
standen, erhält sie oder er ein Zeugnis in deutscher und 
englischer Sprache. Das Zeugnis enthält folgende Anga-
ben: 

 Name der Universität und Bezeichnung der Fakultät/en, 
 Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort der 

oder des Studierenden, 
 Bezeichnung des Studiengangs, 
 die Bezeichnungen und Noten der absolvierten Mo- 

dule mit den erworbenen Credits, 
 das Thema und die Note der Bachelorarbeit mit den er-

worbenen Credits; und dem zugeordneten ECTS-Grad, 
 Gesamtnote mit den insgesamt erworbenen Credits 

und dem zugeordneten ECTS-Grad, 
 auf Antrag der oder des Studierenden die bis zum Ab-

schluss des Bachelorstudiums benötigte Fachstudien-
dauer, 

 auf Antrag der oder des Studierenden die Ergebnisse 
der gegebenenfalls absolvierten Zusatzprüfungen ge-
mäß § 30, 

 das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung er-
bracht wurde, 

 die Unterschriften der oder des Vorsitzenden des zu-
ständigen Prüfungsausschusses sowie der Dekanin 
oder des Dekans der Fakultät 

 und das Siegel der Universität. 

Als Anlage zum Zeugnis kann das Transcript of Records 
erstellt werden. Das Transcript of Records enthält sämtli-
che Prüfungen einschließlich der Prüfungsnoten. 

(2) Mit dem Abschlusszeugnis wird der Absolventin oder 
dem Absolventen durch die Universität ein Diploma Supp-
lement in deutscher und englischer Sprache ausgehändigt. 
Das Diploma Supplement enthält 
 

 persönliche Angaben wie im Zeugnis (siehe Abs. 1), 
 allgemeine Hinweise zur Art des Abschlusses, 
 Angaben zu der den Abschluss verleihenden Universi-

tät, 
 Angaben zum Studiengang einschließlich detaillierter 

Informationen zu den erbrachten Leistungen und zum 
Bewertungssystem sowie zu den mit den jeweiligen 
Prüfungen erworbenen Credits. Das Diploma Supple-
ment trägt das gleiche Datum wie das Zeugnis. 

(3) Das Zeugnis über die bestandene Bachelorprüfung ist 
ein dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife gleich-
wertiger Vorbildungsnachweis gemäß § 3 Nr. 4 Qualifika-
tionsverordnung (QVO). Studierende mit Fachhochschul-
reife erwerben somit mit Bestehen der  
Bachelorprüfung die allgemeine Hochschulreife. 
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§ 32  
Bachelorurkunde 

(1) Nach bestandener Bachelorprüfung werden der Absol-
ventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeugnis 
eine Bachelorurkunde und das Diploma Supplement aus-
gehändigt. Die Urkunde weist den verliehenen Bachelor-
grad nach § 3 aus und trägt ebenso wie das Diploma Supp-
lement das Datum des Zeugnisses. 

(2) Die Urkunde wird von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan 
der Fakultät, die den Grad verleiht, unterzeichnet und mit 
dem Siegel der Universität Duisburg-Essen versehen. 

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis und dem Diploma Supp-
lement erhält die Absolventin oder der Absolvent eine ent-
sprechende Urkunde in englischer Sprache. 
 
 
 

III. Schlussbestimmungen 
 
 

§ 33 
Ungültigkeit der Bachelorprüfung,  
Aberkennung des Bachelorgrades 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Prüfung ge-
täuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, 
bei deren Erbringung getäuscht wurde, entsprechend be-
richtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht be-
standen erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende 
täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Man-
gel durch Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulas-
sung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prü-
fungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 
Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Sämtliche unrichtigen Prüfungszeugnisse sind einzu-
ziehen und gegebenenfalls durch neue Zeugnisse zu er-
setzen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung 
des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt 
worden, ist der verliehene Grad abzuerkennen und die aus-
gehändigte Urkunde einzuziehen. 

 
 

§ 34 
Einsicht in die Prüfungsarbeiten 

Den Studierenden wird auf Antrag nach einzelnen Prüfun-
gen Einsicht in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten gewährt. 
Der Antrag muss binnen eines Monats nach Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses gestellt werden. Näheres regelt 
der Prüfungsausschuss. 

 

§ 35 
Führung der Prüfungsakten, Aufbewahrungsfristen 

(1) Die Prüfungsakten werden elektronisch geführt. 

a) Nachfolgende Daten werden elektronisch gespeichert: 
 Name, Vorname, Matrikelnummer, Geburtsdatum 
 Geburtsort 
 Studiengang 
 Studienbeginn 
 Prüfungsleistungen 
 Anmeldedaten, Abmeldedaten 
 Datum des Studienabschlusses 
 Datum der Aushändigung des Zeugnisses. 

b) Nachfolgende Dokumente werden in Papierform ge- 
 führt und archiviert: 

 Bachelorarbeit 
 Zeugnis 
 Urkunde 
 Prüfungsarbeiten 
 Prüfungsprotokolle 
 Atteste, Widersprüche und Zulassungsanträge. 

(2) Die Aufbewahrungsfristen betragen: 
 für die Bachelorarbeit, die Prüfungsarbeiten und 

Prüfungsprotokolle: 5 Jahre 
 für das Zeugnis und die Urkunde: 50 Jahre. 

(3) Die Archivierung der nach Abs. 2 aufbewahrten Akten 
erfolgt durch den Bereich Prüfungswesen. 
 
 

§ 36 
Geltungsbereich 

Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden An-
wendung, die erstmalig im Wintersemester 2014/15 im 
Zwei-Fach-Bachelorstudiengang mit dem Studienfach 
„Kommunikationswissenschaft“ an der Universität Duis-
burg-Essen eingeschrieben sind. 

 
 

§ 37 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung im Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Es-
sen – Amtliche Mitteilungen in Kraft.  
 

Ausgefertigt aufgrund des Eilentscheids des Dekans der 
Fakultät für Geisteswissenschaften vom 04.05.2015. 

 
Duisburg und Essen, den 12. Mai 2015 

Für den Rektor 
der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 
In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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Anlage 1   Modulinhalte und Qualifikationsziele5 
 

Grundlagen Kommunikationswissenschaft 

Qualifikationsziele 
Die Studierenden sind in der Lage, Gegenstand und Perspektiven einer Kommunikationswissenschaft unter 
Verwendung fachlicher Grundbegriffe und Termini zu bestimmen. Sie können exemplarische kommunikati-
onswissenschaftliche Forschungsansätze in der Beschreibung ausgewählter Untersuchungsgegenstände 
und in der Formulierung von Fragestellungen anwenden und kennen wichtige interdisziplinäre Anschluss-
stellen. 

Lehrinhalte 
GK Kommunikationswissenschaft: Geschichte, Theorien und Konzepte der Kommunikationswissen-
schaft (z.B. zur Face-to-face-Kommunikation, zur Kommunikation in Institutionen, einschließlich der Berück-
sichtigung des Gebrauchs von Kommunikationstechnologien). 

Übung: Fallbeispiele aus Empirie und Praxis werden auf kommunikationswissenschaftlich relevante For-
schungsansätze angewendet und die zugehörigen Fragestellungen entworfen.  

Propädeutikum: Grundzüge, Ansprüche und Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens: Wissenschaftli-
cher Prozess vs. Wissenschaftliches Produkt, Themenfindung und -abgrenzung, Arbeitsphasen, Bibliogra-
phieren und Recherchieren. 

 

Methoden empirischer Kommunikationsforschung 

Qualifikationsziele 
Die Studierenden kennen wichtige sozial- und kommunikationswissenschaftliche Verfahren der Datenerhe-
bung, -konstitution und -auswertung sowie deren Forschungslogiken und können deren Ansprüche bezüg-
lich des angemessenen Zugriffs auf einen Objektbereich differenzieren und zweckgemäß auswählen. Sie 
sind unter Anleitung in der Lage, verschiedene Einzelmethoden auf spezifische Frage- und Problemstellun-
gen anzuwenden und ggf. entsprechend des kommunikationswissenschaftlichen Erkenntnisinteresses zu 
modifizieren (praktische Methodenkenntnisse). 

Lehrinhalte 

Methodologie und Methoden: Logische Propädeutik, Grundbegriffe der Erkenntnis- und Wissen- 
schaftstheorie, Wissenschaftssoziologie, basale methodologische Prinzipien der quantitativen und  
qualitativen Sozialforschung, studentische Anwendung von Verfahren der Datenerhebung, -konstitution  
und -auswertung.  

Empirische Methoden in der Kommunikationswissenschaft: Die Seminare/Übungen vermitteln die ver-
schiedenen methodischen Instrumentarien kommunikationswissenschaftlicher Erkenntnisinteressen und 
ihre praktische Anwendung: Z.B. Interview, Inhaltsanalyse, Ethnographie, linguistische, soziologische und 
kommunikationswissenschaftliche Beiträge der Gesprächsanalyse, Videoanalyse – quantitative und quali-
tative Bezugnahmen auf die in diesen Verfahren erhobenen Daten, Konstitution von Corpora, Umgang mit 
Hilfsmitteln (z.B. Software-Tools). 

 

Kommunikations- und Medienpraxis 

Qualifikationsziele 
Die Studierenden kennen verschiedene kommunikationspraktische Bereiche und Berufsfelder und können 
die im Studium erworbenen theoretischen und methodischen Grundlagen auf kommunikative Probleme 
anwenden, sich mit diesen fundiert auseinandersetzen und Lösungsvorschläge (mit-)entwickeln.  
Im Zentrum der Veranstaltungen stehen anwendungsrelevante Fragen und Probleme, die die 
Studierenden kritisch hinterfragen können. Neben den hauptamtlich Lehrenden werden auch Experten 
aus der Praxis die Veranstaltungen leiten.  
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In diesem Modul kann ein Praktikum gemäß den Praktikumsrichtlinien des Fachs angerechnet werden. 

Lehrinhalte 
Praxisseminare behandeln konkrete Anwendungsbereiche, in denen Lösungen kommunikativer Probleme 
erforderlich sind: Diese sind neben den entsprechenden Bereichen und Kommunikationsabteilungen etwa 
in Kultur, Behörden und Wirtschaft auch die Bereiche ‚Radio/Film/Fernsehen‘, ‚Moderation‘, ‚Marketing‘, 
‚Public Relations‘ und ‚Personalführung‘ sowie technologisch orientierte Formen kommunikativer Steuerung 
und Partizipation (u.A. Social Media, Dialogsysteme etc.). 

 

Kommunikation – Interaktion – Sprache 

Qualifikationsziele 
Die Studierenden verfügen über ein grundlegendes Verständnis der Situiertheit von Kommunikation und der 
sprachlich-multimodalen Verfasstheit von (Face-to-face-)Interaktion. Sie kennen zentrale Theorien, Kon-
zepte und Ansätze zu deren systematischer Beschreibung und können diese hinsichtlich ihrer methodischen 
Implikationen diskutieren. Sie sind in der Lage, anhand von authentischen Interaktionsdaten (Audio/Video) 
zentrale Gesprächsstrukturen zu identifizieren, beobachtbares Handeln als Lösungen für die Bearbeitung 
kommunikativer Aufgaben zu rekonstruieren und das Zusammenspiel verschiedener kommunikativer Res-
sourcen (Sprache, Blick, Körper) systematisch zu fassen. 

Lehrinhalte 
Linguistische, soziologische und kommunikationswissenschaftliche Ansätze und Theorien zu Situiertheit 
von Interaktion, Sprachgebrauch und Multimodalität. Grundbedingungen von Face-to-face-Kommunikation 
wie Interaktivität, Koordinierung, Emergenz, strukturelle Erwartbarkeiten und ihre Berücksichtigung bei der 
empirischen Beschreibung kommunikativer Prozesse. Zentrale Strukturen der Gesprächsorganisation und 
Interaktionsordnung sowie kommunikative Verfahren, Muster und Routinen und ihre Veränderung unter ver-
schiedenen kommunikativen Bedingungen. Heranführen an eigene methodisch fundierte analytische Tätig-
keit anhand praxisrelevanter Beispiele (Audio/Video) in projektbezogener Gruppenarbeit.   

 

Kommunikation – Wissen – Handeln 

Qualifikationsziele 
Die Studierenden können den Konstitutionszusammenhang zwischen den Formen des Wissens, den grund-
legenden Strukturen sozialen Handelns und der symbolisch gesteuerten Koordination des Handelns begriff-
lich bestimmen sowie ihre Begriffsarchitektur identifizieren und ihre unterschiedlichen Erklärungsansätze 
reflektieren. 

Lehrinhalte 

Kommunikationswissenschaftlich relevante sozial-, konstitutions- und intersubjektivitätstheoretische An- 
sätze innerhalb des zeitgenössischen sozialwissenschaftlichen Diskurses. 

 

Kommunikation – Institution – Gesellschaft 

Qualifikationsziele 
Die Studierenden sind in der Lage, den Zusammenhang zwischen den gesellschaftlichen Handlungsfeldern 
und ihrer kommunikativen Spezifik sowie den institutionellen Formvorlagen für Kommunikation und 
Handlung zu reflektieren. Sie kennen die einschlägigen Theorien und Forschungsansätze und können deren 
explikative Reichweite wie auch ihre Anwendbarkeit im Kontext empirischer Forschung und ihre Relevanz 
für die Beschreibung und Analyse entsprechender Kommunikationspraktiken beurteilen. 
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Lehrinhalte 
Kommunikationswissenschaftlich relevante Gesellschaftstheorien; systemtheoretische, strukturalistische, 
sozialphänomenologische und pragmatistische Theorien der Institutionalisierung und der Institutionen sowie 
aktuelle Forschung zu Themen sozialer Differenzierung. 

 

Kommunikation – Medien –  Technologie 

Qualifikationsziele 
Die Studierenden kennen die Bedingungen medialer Verfasstheit von Kommunikation (Mündlich-
keit/Schriftlichkeit, Telefon/Videokonferenz/Skype, Massenmedien, Internet/Social Media, Mensch-Ma-
schine-Interaktion), ihre technologischen Realisierungsmöglichkeiten und Auswirkungen auf Kommunikati-
onsprozesse. Sie sind in der Lage, medial vermittelte Kommunikationsprozesse unter Anleitung mit aktuel-
len methodischen Verfahren zu untersuchen und Implikationen für ihre Nutzbarkeit, Alltagseinsatz und Wei-
terentwicklung im interdisziplinären Diskurs zu formulieren. Sie kennen zentrale soziologische, linguistische 
und kommunikationswissenschaftliche Theorien und Ansätze zur systematischen Konzeptualisierung me-
dial und technologisch eingebetteter Kommunikation. 

Lehrinhalte 

Theorien und Ansätze zur Medialität, Medienrezeption, Mensch-Maschine-Interaktion, Mensch-Roboter-In-
teraktion, Techniksoziologie. Unterscheidung von soziologischen, psychologischen, linguistischen Erkennt-
nisinteressen und damit verbundenen Studiendesigns und interdisziplinären Anschlussmöglichkeiten. Ein-
üben von praktischen Analysefähigkeiten in projektorientierter Gruppenarbeit. 

 

Vertiefungsmodule 1 und 2  

Qualifikationsziele 
Die Studierenden sind in der Lage, vorgegebene Problemstellungen innerhalb des gewählten Vertiefungs-
schwerpunktes aus Theorie und Empirie unter Anleitung zielgerichtet zu bearbeiten und anwendungsorien-
tiert zu reflektieren.  

Lehrinhalte 

Vertiefung der theoretischen und methodischen Kenntnisse und Fertigkeiten der im gewählten Schwerpunkt 
(thematisches Pflichtmodul) erworbenen Kenntnisse sowie deren Transfer in anwendungsorientierte Zusam-
menhänge. 

Planung und Durchführung eines Forschungsprojekts oder Quellenstudiums unter Anleitung: Eingrenzen des 
Untersuchungsgegenstandes/Präzisierung der Fragestellung, Kenntnis von verschiedenen Methoden, Aus-
wertung und Diskussion gewonnener Daten, Begründung theoretischer Lösungen und praktischer Handlungs-
anweisungen. 
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Anlage 2a 6, 7, 8, 9  

Studienplan für das Studienfach Kommunikationswissenschaft im Zwei-Fach-Bachelorstudiengang (Vollzeitstudium) 
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ZBE40001 
Grundlagen 
Kommunikations-wis-
senschaft 

1/1 (P) 13 

1 Grundkurs Kommuni-
kationswissenschaft 1/1 (P) Vorlesung 2 

keine 

Klausur und Nachweis der er-
folgreich erbrachten Studienle-
istungen in den Veranstaltun-
gen „Übung“ und „Propädeuti-
kum“ 

1 Übung zum Grundkurs 1/1 (P) Übung  2 

1 Propädeutikum 1/1 (P) Propädeu-
tikum 2 

ZBE40002 
Methoden empirischer 
Kommunikations-for-
schung 

1/1 (P) 13 

2 Vorlesung 1/1 (P) Vorlesung 2 

keine 

Klausur und Nachweis der er-
folgreich erbrachten Studienle-
istungen in den beiden Semi-
naren des Moduls  

2 Methodenpraxis 1/1 (P) Seminar 2 

2 Methodenpraxis 1/1 (P) Seminar 2 

ZBE40003 Kommunikation – Inter-
aktion – Sprache 1/1 (P) 6 

3 Seminar KIS* 1/1 (P) Seminar 2 

keine 

Kolloquium / Referat mit 
schriftlicher Ausarbeitung1 
oder wissenschaftlichem Pos-
ter/ kleine Haus-/Projektar-
beit2 und Nachweis der erfolg-
reich erbrachten Studienleis-
tungen in den beiden Semina-
ren des Moduls 

3 Seminar KIS* 1/1 (P) Seminar 2 
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ZBE40004 Kommunikation – Me-
dien – Technologie 1/1 (P) 6 

4 Seminar KMT* 1/1 (P) Seminar 2 

keine 

Kolloquium / Referat mit 
schriftlicher Ausarbeitung1 
oder wissenschaftlichem Pos-
ter/ kleine Haus-/Projektar-
beit2 und Nachweis der erfolg-
reich erbrachten Studienleis-
tungen in den beiden Semina-
ren des Moduls 

4 Seminar KMT* 1/1 (P) Seminar 2 

ZBE40005 Kommunikation – Wis-
sen – Handeln 1/1 (P) 6 

3 Seminar KWH* 1/1 (P) Seminar 2 

keine 

Kolloquium / Referat mit 
schriftlicher Ausarbeitung1 
oder wissenschaftlichem Pos-
ter/ kleine Haus-/Projektar-
beit2 und Nachweis der erfolg-
reich erbrachten Studienleis-
tungen in den beiden Semina-
ren des Moduls 3 Seminar KWH* 1/1 (P) Seminar  2 

ZBE40006 Kommunikation – Insti-
tution – Gesellschaft 1/1 (P) 6 

4 Seminar KIG* 1/1 (P) Seminar 2 

keine 

Kolloquium / Referat mit 
schriftlicher Ausarbeitung1 
oder wissenschaftlichem Pos-
ter/ kleine Haus-/Projektar-
beit2 und Nachweis der erfolg-
reich erbrachten Studienleis-
tungen in den beiden Semina-
ren des Moduls 

5 Seminar KIG* 1/1 (P) Seminar  2 
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ZBE40007 Kommunikations- und 
Medienpraxis 1/1 (P) 9 

4 Praxisseminar I* 1/1 (P) Seminar 2 
keine 

Projekt-/Hausarbeit3/Erstel-
lung eines Medien-produkts 

5 Praxisseminar II* 1/1 (P) Seminar  2 Projekt-/Hausarbeit3/Erstel-
lung eines Medien-produkts 

ZBE40010 
Vertiefungsmodul**  
Kommunikation – Inter-
aktion – Sprache  

2/4 (WP) 8 5 Vertiefungsseminar 
KIS* 1/1 (P) Seminar 2 

Bestandene Prü-
fung Modul GL 
Kommunikations-
wissenschaft 

Große Hausarbeit/Projektar-
beit4 und Nachweis der erfolg-
reich erbrachten Studienleis-
tung 

ZBE40011 
Vertiefungsmodul** 
Kommunikation – Me-
dien – Technologie  

2/4 (WP) 8 6 Vertiefungsseminar 
KMT* 1/1 (P) Seminar 2 

Bestandene Prü-
fung Modul GL 
Kommunikations-
wissenschaft 

Große Hausarbeit/Projektar-
beit4 und Nachweis der erfolg-
reich erbrachten Studienleis-
tung 

ZBE40012 
Vertiefungsmodul** 
Kommunikation – Wis-
sen - Handeln 

2/4 (WP) 8 5 Vertiefungsseminar 
KWH* 1/1 (P) Seminar 2 

Bestandene Prü-
fung Modul GL 
Kommunikations-
wissenschaft 

Große Hausarbeit/Projektar-
beit4 und Nachweis der erfolg-
reich erbrachten Studienleis-
tung 

ZBE40013 
Vertiefungsmodul** 
Kommunikation – Insti-
tution – Gesellschaft 

2/4 (WP) 8 6 Vertiefungsseminar 
KIG* 1/1 (P) Seminar 2 

Bestandene Prü-
fung Modul GL 
Kommunikations-
wissenschaft 

Große Hausarbeit/Projektar-
beit4 und Nachweis der erfolg-
reich erbrachten Studienleis-
tung 

 Bachelorarbeit***  12 6 Bachelorarbeit 

Erfolgreicher Ab-
schluss der Mo-
dule gemäß § 19 
Abs. 2 

Bachelorarbeit 

 Summe Credits  75 
(+12)     

* In der Regel werden alternative Seminare angeboten. 
** Es müssen zwei Vertiefungsmodule belegt werden. 
*** Die Bachelorarbeit muss in einem der beiden studierten Fächer abgeschlossen werden. 
 
1 Die schriftliche Ausarbeitung sollte nicht mehr als fünf Seiten umfassen. 
2 Eine kleine Haus-/Projektarbeit sollte einen Umfang von acht bis zehn Seiten haben. 
3 Im Modul Kommunikations- und Medienpraxis hat eine Projekt- oder Hausarbeit einen Umfang von 10 bis 15 Seiten. 
4 Eine große Haus- oder Projektarbeit umfasst 15 bis 20 Seiten. Zusätzlich kann eine Kurzpräsentation vorgesehen werden.  
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Anlage 2b 10, 11, 12, 13 

Studienplan für das Studienfach Kommunikationswissenschaft im Zwei-Fach-Bachelorstudiengang (Teilzeitstudium) 
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ZBE40001 
Grundlagen 
Kommunikations-wis-
senschaft 

1/1 (P)  13 

1 Grundkurs Kommuni-
kationswissenschaft 1/1 (P) Vorlesung 2 

keine 

Klausur und Nachweis der erfolg-
reich erbrachten Studienleistun-
gen in den Veranstaltungen 
„Übung“ und „Propädeutikum“ 

1 Übung zum Grundkurs 1/1 (P) Übung  2 

1 Propädeutikum 1/1 (P) Propädeuti-
kum 2 

ZBE40002 
Methoden empirischer 
Kommunikationsfor-
schung 

1/1 (P) 13 

2 Vorlesung 1/1 (P) Vorlesung 2 

keine 

Klausur und Nachweis der erfolg-
reich erbrachten Studienleistun-
gen in den beiden Seminaren des 
Moduls  

2 Methodenpraxis 1/1 (P) Seminar 2 

2 Methodenpraxis 1/1 (P) Seminar 2 
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ZBE40003 Kommunikation – Inter-
aktion – Sprache 1/1 (P) 6 

3 Seminar KIS* 1/1 (P) Seminar 2 

keine 

Kolloquium / Referat mit schriftli-
cher Ausarbeitung1 oder wissen-
schaftlichem Poster/ kleine Haus-
/Projektarbeit2 und Nachweis der 
erfolgreich erbrachten Studienle-
istungen in den beiden Seminaren 
des Moduls 

4 Seminar KIS* 1/1 (P) Seminar 2 

ZBE40004 Kommunikation – Me-
dien – Technologie 1/1 (P) 6 

6 Seminar KMT* 1/1 (P) Seminar 2 

keine 

Kolloquium / Referat mit schriftli-
cher Ausarbeitung1 oder wissen-
schaftlichem Poster/ kleine Haus-
/Projektarbeit2 und Nachweis der 
erfolgreich erbrachten Studienle-
istungen in den beiden Seminaren 
des Moduls 6 Seminar KMT* 1/1 (P) Seminar 2 

ZBE40006 Kommunikation – Insti-
tution – Gesellschaft 1/1 (P) 6 

4 Seminar KIG* 1/1 (P) Seminar 2 

keine 

Kolloquium / Referat mit schriftli-
cher Ausarbeitung1 oder wissen-
schaftlichem Poster/ kleine Haus-
/Projektarbeit2 und Nachweis der 
erfolgreich erbrachten Studienle-
istungen in den beiden Seminaren 
des Moduls 5 Seminar KIG* 1/1 (P) Seminar  2 
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ZBE40005 Kommunikation – Wis-
sen – Handeln 1/1 (P) 6 

4 Seminar KWH* 1/1 (P) Seminar 2 

keine 

Kolloquium / Referat mit schriftli-
cher Ausarbeitung1 oder wissen-
schaftlichem Poster/ kleine Haus-
/Projektarbeit2 und Nachweis der 
erfolgreich erbrachten Studienle-
istungen in den beiden Seminaren 
des Moduls 5 Seminar KWH* 1/1 (P) Seminar  2 

ZBE40007 Kommunikations- und 
Medienpraxis 1/1 (P) 9 

7 Praxisseminar I* 1/1 (P) Seminar 2 

keine 

Projekt-/Hausarbeit3/Erstellung 
eines Medienprodukts 

7 Praxisseminar II* 1/1 (P) Seminar  2 Projekt-/Hausarbeit3/Erstellung 
eines Medienprodukts 

ZBE40010 
Vertiefungsmodul**  
Kommunikation – Inter-
aktion – Sprache  

2/4 (WP) 8 8 Vertiefungsseminar 
KIS* 1/1 (P) Seminar 2 

Bestandene Prü-
fung Modul GL 
Kommunikations-
wissenschaft 

Große Hausarbeit/Projektarbeit4 
und Nachweis der erfolgreich er-
brachten Studienleistung 

ZBE40011 
Vertiefungsmodul** 
Kommunikation – Me-
dien – Technologie  

2/4 (WP) 8 9 Vertiefungsseminar 
KMT* 1/1 (P) Seminar 2 

Bestandene Prü-
fung Modul GL 
Kommunikations-
wissenschaft 

Große Hausarbeit/Projektarbeit4 
und Nachweis der erfolgreich er-
brachten Studienleistung 

ZBE40012 
Vertiefungsmodul** 
Kommunikation – Wis-
sen - Handeln 

2/4 (WP) 8 8 Vertiefungsseminar 
KWH* 1/1 (P) Seminar 2 

Bestandene Prü-
fung Modul GL 
Kommunikations-
wissenschaft 

Große Hausarbeit/Projektarbeit4 
und Nachweis der erfolgreich er-
brachten Studienleistung 

ZBE40013 
Vertiefungsmodul** 
Kommunikation – Insti-
tution – Gesellschaft 

2/4 (WP) 8 9 Vertiefungsseminar 
KIG* 1/1 (P) Seminar 2 

Bestandene Prü-
fung Modul GL 
Kommunikations-
wissenschaft 

Große Hausarbeit/Projektarbeit4 
und Nachweis der erfolgreich er-
brachten Studienleistung 
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 Bachelorarbeit***  12 10 Bachelorarbeit 

Erfolgreicher Ab-
schluss der Mo-
dule gemäß § 19 
Abs. 2 

Bachelorarbeit 

 Summe Credits  75 
(+12)     

* In der Regel werden alternative Seminare angeboten. 

** Es müssen zwei Vertiefungsmodule belegt werden. 

*** Die Bachelorarbeit muss in einem der beiden studierten Fächer abgeschlossen werden. 

 

1 Die schriftliche Ausarbeitung sollte nicht mehr als fünf Seiten umfassen. 

2 Eine kleine Haus-/Projektarbeit sollte einen Umfang von acht bis zehn Seiten haben. 

3 Im Modul Kommunikations- und Medienpraxis hat eine Projekt- oder Hausarbeit einen Umfang von 10 bis 15 Seiten. 

4 Eine große Haus- oder Projektarbeit umfasst 15 bis 20 Seiten. Zusätzlich kann eine Kurzpräsentation vorgesehen werden. 

 
Legende der Abkürzungen: 
SoSe = Sommersemester 
WS = Wintersemester 
SWS = Semesterwochenstunden 
S = Seminar/Lektürekurs/Projektseminar 
Ü = Übung  
V = Vorlesung  
CP = ECTS Credit Points 
MP = Modulprüfung 
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1 § 1 Abs. 1 Satz 2 neu gefasst durch Art. VII der vierten Änderungsordnung vom 27.11.2018 (VBl Jg. 16, 2018 S. 739 / Nr. 152), in Kraft getreten am 28.11.2018 
2 § 9 Zeichenfolge (1) gestrichen, Satz 4 und Satz 14 gestrichen, Sätze 5 bis 13 und 15 (alt) werden zu Sätze 4 bis 13 (neu) durch erste Änderungsordnung vom 13.04.2017 
(VBl Jg. 15, 2017 S. 307 / Nr. 62), in Kraft getreten am 19.04.2017 
3 § 17 Abs. 6 wird neu gefasst durch neunte Änderungsordnung vom 27. Januar 2025 (Verkündungsanzeiger Jg. 23, 2025 S. 11 / Nr. 5), in Kraft getreten am 29.01.2025 
4 § 21 wird wie folgt geändert: vor dem Wortlaut „Die allgemeinen Bestimmungen“ wird die Absatzbezeichnung „(1)“ eingefügt. In Abs. 1 (neu) Satz 3 wird nach dem Wort 
„Referat“ neuer Wortlaut eingefügt und es wird ein neuer Abs. 2 angefügt durch neunte Änderungsordnung vom 27. Januar 2025 (Verkündungsanzeiger Jg. 23, 2025 S. 11 / 
Nr. 5), in Kraft getreten am 29.01.2025 
5 In der Anlage 1 Modulinhalte und Qualifikationsziele wird Wortlaut ersetzt durch siebte Änderungsordnung vom 30. August 2023 (Verkündungsanzeiger Jg. 21, 2023 S. 659 
/ Nr. 105), in Kraft getreten am 01.09.2023 
6 Anlage 2a, ersetzt durch fünfte Änderungsordnung vom 14.08.2020 (Verkündungsanzeiger Jg. 18, 2020 S. 517 / Nr. 75), in Kraft getreten am 17.08.2020 
7 Anlage 2a Modul Kommunikation – Medien – Technologie, Spalte Fachsemester wird jeweils die Ziffer „3“ ersetzt durch die Ziffer „4“ und im Modul Kommunikation – Wissen 
– Handeln, Spalte Fachsemester wird jeweils die Ziffer „4“ ersetzt durch die Ziffer „3“ durch achte Änderungsordnung vom 04. Juli 2024 (Verkündungsanzeiger Jg. 22, 2024 
S. 437 / Nr. 78), in Kraft getreten am 05.07.2024 
8 Anlage 2a (Studienplan Vollzeit) wird wie folgt geändert: 
a) im Modul Kommunikation – Interaktion – Sprache,  
b) im Modul Kommunikation – Medien – Technologie, 
c) im Modul Kommunikation – Wissen – Handeln, 
d) im Modul Kommunikation – Institution – Gesellschaft, 
e) im Modul Kommunikations- und Medienpraxis, 
f) im Vertiefungsmodul Kommunikation – Interaktion – Sprache, 
g) im Vertiefungsmodul Kommunikation – Medien – Technologie,  
h) im Vertiefungsmodul Kommunikation – Wissen – Handeln,  
i) im Vertiefungsmodul Kommunikation – Institution – Gesellschaft, 
wird jeweils in der Spalte Prüfung der Wortlaut neu gefasst, durch neunte Änderungsordnung vom 27. Januar 2025 (Verkündungsanzeiger Jg. 23, 2025 S. 11 / Nr.5), in Kraft 
getreten am 29.01.2025 
9 Es werden Fußnoten „1“-„4“ neu angefügt durch neunte Änderungsordnung vom 27. Januar 2025 (Verkündungsanzeiger Jg. 23, 2025 S. 11 / Nr.5), in Kraft getreten am 
29.01.2025 
10 Anlage 2b, ersetzt durch fünfte Änderungsordnung vom 14.08.2020 (Verkündungsanzeiger Jg. 18, 2020 S. 517 / Nr. 75), in Kraft getreten am 17.08.2020 und Modul 
Methoden empirischer Kommunikationsforschung, Lehrveranstaltung Methodenpraxis, Spalte Fachsemester die Ziffer „3“ durch die Ziffer „2“ ersetzt durch sechste Ände-
rungsordnung vom 19.09.2022 (Verkündungsanzeiger Jg. 20, 2022 S. 729 / Nr. 132), in Kraft getreten am 22.09.2022 
11 Anlage 2b Modul Kommunikation – Medien – Technologie, Spalte Fachsemester werden die Ziffern „3“ bzw. „4“ jeweils ersetzt durch die Ziffer „6“ und 
im Modul Kommunikation – Wissen – Handeln, Spalte Fachsemester wird die Ziffer „6“ jeweils ersetzt durch die Ziffern „4“ bzw. „5“ durch achte Änderungsordnung vom 04. 
Juli 2024 (Verkündungsanzeiger Jg. 22, 2024 S. 437 / Nr. 78), in Kraft getreten am 05.07.2024 
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12 Anlage 2b (Studienplan Teilzeit) wird wie folgt geändert: 
a) im Modul Kommunikation – Interaktion – Sprache, 
b) im Modul Kommunikation – Medien – Technologie, 
c) im Modul Kommunikation – Wissen – Handeln, 
d) im Modul Kommunikation – Institution – Gesellschaft, 
e) im Modul Kommunikations- und Medienpraxis, 
f) im Vertiefungsmodul Kommunikation – Interaktion – Sprache, 
g) im Vertiefungsmodul Kommunikation – Medien – Technologie, 
h) im Vertiefungsmodul Kommunikation – Wissen – Handeln,  
i) im Vertiefungsmodul Kommunikation – Institution – Gesellschaft, 
wird jeweils in der Spalte Prüfung der Wortlaut neu gefasst, durch neunte Änderungsordnung vom 27. Januar 2025 (Verkündungsanzeiger Jg. 23, 2025 S. 11 / Nr.5), in Kraft 
getreten am 29.01.2025 
13 Es werden Fußnoten „1“-„4“ neu angefügt durch neunte Änderungsordnung vom 27. Januar 2025 (Verkündungsanzeiger Jg. 23, 2025 S. 11 / Nr.5), in Kraft getreten am 
29.01.2025 


